
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/6/8 12Os71/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1972

Norm

StGB §105 D

StGB §131

Rechtssatz

Die von einem Dieb gegen Eigentümer oder Verfolger zwar nicht in der Absicht, sich im Besitz der gestohlenen Sache

zu erhalten, wohl aber in jener, um jemanden zu zwingen, von seiner Abhaltung zur Strafverfolgung wegen dieser Tat

abzulassen, vorgenommene Gewaltausübung ist als Erpressung im Sinne des § 98 lit a StG (Nötigung nach § 105 StGB)

zu beurteilen (vgl auch EvBl 1962/332).
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